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 Veröffentlicht am 02.07.1957

Norm

AngG §1 III

Rechtssatz

Dienstnehmer, der Waren und dazugehörige Rechnungen vom Expeditleiter zu übernehmen und den Käufern

zuzustellen hat, leistet auch dann keine kaufmännischen Dienste, wenn er zeitweise Inkassos durchführt, saldiert und

einen Kassaskonto berechnet.
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